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An die

Gemeinde Empersdorf

8081 Empersdorf

Betreff: Steiermarkleitung 380 kV Leitung Kainachtal-Südburgenland

Umweltverträglichkeitserklärung, Fachbereich K –Biotope und Ökosysteme

Stellungnahme

Grundlage

Der Bearbeiter wurde von der Gemeinde Empersdorf zu einer Stellungnahme zur Umweltverträglichkeitserklärung des Vorhabens der Steiermarkleitung Kainachtal-Südburgenland des Projektbetreibers Verbund APG und Steweag-Steg aufgefordert.

Als Unterlage wurde zur Verfügung gestellt:

Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich K-Biotope und Ökosysteme (Verfasser: Dr. Hans Peter Kollar) bestehend aus:

Aufgabenstellung

Abgrenzung des Untersuchungsraumes und Methodik

Beschreibung des Ist-Zustandes

Beschreibung der Auswirkungen

Zusammenfassende Beschreibung von Ist-Zustand, Maßnahmen und Auswirkungen

Nachsorgephase

Zusammenfassung

Literatur

Anhang: „Biotopkarte“ des Trassenverlaufs im Maßstab 1:5.000

Anhang: Pflanzenlisten mit Deckungsgrad und Maststandort

Anhang: Übersicht über die Auswirkungen und ihre Erheblichkeit

Anhang: Bildteil

Anhang: Ergänzungen: Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Auswirkungen

Vorhaben

Errichtung einer 380 kV-Leitung in der Steiermark auf einer Länge von 81,1 km; die Mitführung von 110 kV-Leitungen in verschiedenen Abschnitten; die Errichtung und Erweiterung von Umspannwerken; die Tieferlegung von 110 kV-Leitungen im Kreuzungsbereich mit der geplanten 380 kV-Leitung;

Überspannung von Waldflächen als Maßnahme zur Schadensbegrenzung der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, Biotope und Ökosysteme;

weitere konkrete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, Biotope und Ökosysteme sind nicht Teil des Vorhabens;

Konkrete Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, Biotope und Ökosysteme sind nicht Teil des Vorhabens;

Aufgabenstellung
Grundlagen für die Formulierung der Aufgabenstellung sind das österreichische Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz und, da FFH-Gebiete tangiert oder unmittelbar berührt sind, die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG sowie die Vorgaben des Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG. 

Somit ist auf fachlicher Grundlage darzustellen:

· die messbaren und möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf Tierarten und Lebensräume

Beschreibung des Erhaltungszustandes betroffener Tierarten; 

Beschreibung des Erhaltungszustandes betroffener Lebensräume;

Darlegung der Erhaltungsziele betroffener Natura-2000 Gebiete;

Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die betroffenen Tierarten;

Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die betroffenen Lebensräume;

Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele betroffener Natura-2000 Gebiete;

· Maßnahmen, die schädliche Einwirkungen auf Tierarten und Lebensräume verringern oder verhindern (Schadensbegrenzung)

Art, Ort und Umfang der Maßnahme;

Wirksamkeit der Maßnahme bezogen auf Tierarten und/oder Lebensräume und Erhaltungsziele betroffener Natura-2000 Gebiete;

· Maßnahmen, die nachteilige Auswirkungen auf Tierarten und Lebensräume ausgleichen (Ausgleichsmaßnahmen)

Art, Ort und Umfang der Maßnahme;

Wirksamkeit der Maßnahme bezogen auf Tierarten und/oder Lebensräume und Erhaltungsziele betroffener Natura-2000 Gebiete;

· Beschreibung und Bewertung der Resterheblichkeiten nachteiliger Auswirkungen auf Tierarten und Lebensräume

Beschreibung und Bewertung der nachteiligen Auswirkungen auf Tierarten, Lebensräume und Erhaltungsziele betroffener Natura-2000 Gebiete, die trotz Schadensbegrenzung und Ausgleichsmaßnahmen verbleiben;

Resümee

Nach Prüfung der Unterlagen sind erhebliche und schwere Mängel festzustellen (die Erläuterungen der angeführten und nummerierten Mängel sind auf jenen Seiten und unter jenen Nummern der Stellungnahme zu finden, die in der Klammer angegeben sind).

1. Die Unterlagen sind nicht vollständig. Teilweise sind Ergebnisse, der in der Methodik angeführten Erhebungen, den Unterlagen nicht zu entnehmen (Pkt. 1. S.5).

2. Der gewählte Untersuchungsraum von bis zu 1 km beidseitig der Leitungsachse ist keinesfalls geeignet, den Erhaltungszustand jener Tierarten darzustellen und zu bewerten, die für die Umweltverträglichkeit des Vorhabens wesentlich sind (Vogelfauna). 
Alleine um die direkt überspannten Brutreviere der besonders betroffenen Großvogelfauna darstellen und bewerten zu können, ist der dafür notwendige Untersuchungsraum mit mindestens 10 km beidseitig der Leitungstrasse zu definieren.
Weder wurden vom Vorhaben tangierte Rast- und Brutplätze in den Untersuchungsraum mit einbezogen noch die vom Vorhaben tangierten Natura 2000-Gebiete Demmerkogel-Südhänge und Feistritzklamm/Herberstein (Pkt.2.1. S.5-7, Pkt.2.4. S.10, Pkt.2.5. S.11, Pkt.3.3. S.16).

3. Das Methodikkapitel entspricht nicht den Anforderungen einer fachlich qualifizierten Darstellung. Es mangelt an Transparenz, Genauigkeit und Plausibilität (Pkt.2.2. S.7-9, Pkt.2.3. S.9-10, Pkt.2.5. S.10-11, Pkt.2.6. S.11-14). 

4. Ein schwerer Mangel ist das Fehlen einer qualifizierten Methode zur Darstellung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Großvogelfauna, zur Darstellung der Tendenzen und Schwankungen der Bestände besonders betroffener Tierarten (insb. Großvögel), zur Darstellung der Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten, deren räumliche Verbindungen durch die geplante Freileitung tangiert oder gequert werden (Pkt2.2. S.7-9).

5. Die Artenliste der Vögel und deren Status im Eingriffsbereich ist nicht nachvollziehbar und widersprüchlich. Die Angaben, welche Vogelarten in welchen untersuchten Abschnitten vorkommen, weichen innerhalb der UVE ab, wobei dies ausschließliche Arten der Rote Liste oder des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie betrifft (Pkt.3.1. S.15).

6. Die Vorgehensweise und Methodik zur Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens auf die Erhaltungsziele der Gebiete Hartberger Gmoos und Lafnitztal-Neudauer Teiche entspricht nicht den fachlichen Anforderungen in der Auslegung des Artikel 6 der Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) durch die europäische Kommission (Pkt.2.4. S.10, Pkt.3.3. S.16).

7. Die Bewertung der Auswirkungen ist nicht nachvollziehbar (Verwendung von Parametern, die nicht erhoben wurden), die Einschätzung der Erheblichkeit der Eingriffe auf schutzbedürftige Vogelarten widerspricht den wissenschaftlichen Erkenntnissen und ist zurückzuweisen Pkt.2.5. S.10-11).

8. Als einzige konkret geplante Maßnahme wird die Überspannung von Waldflächen mit der Freileitung angeboten. Im Widerspruch wird diese Maßnahme auch als nachteiliger Eingriff geführt. Die Maßnahme ist für die Schadensminimierung ungeeignet und verschlechtert möglicherweise selbst den Erhaltungszustand von Vogelarten erheblich (Pkt.2.6. S.11-13).

9. Der überwiegende Teil der Maßnahmen zur Schadensminderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind das Aufzeigen von möglichen Maßnahmen, deren Umsetzung jedoch erst die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümern bedarf. Die Annahme der Umsetzung dieser Maßnahmen und ihr Einfließen in die Bewertung der Resterheblichkeit ist zurückzuweisen Pkt.2.6. S.11-14).

10. Beabsichtigt ist es, einzelne Maßnahmen (Wiesenrückführung) zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf Tierarten und Lebensräume durch die Errichtung der Freileitung, aus Bundes- und EU-Mitteln (EAGFL) zu finanzieren, wobei diese Möglichkeit zu bezweifeln ist (Pkt.2.6. S.14). 

11. Die Plausibilität einzelner Angaben ist zu hinterfragen (Pkt.2.2. S.8-9, Pkt.2.6. S.13-14).
12. Für keines der vom Vorhaben betroffenen Natura 2000-Gebiete wurden die Erhaltungsziele dargelegt und die Auswirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele geprüft (Pkt.3.4. S-16).

13. Eine Bewertung der Auswirkungen auf die Lebensräume fehlt.
Eine Eingriffsbilanzierung, die sämtliche Eingriffe in ihren Auswirkungen zusammenfasst, wurde nicht vorgenommen.
Die Bewertung ist in ihrer Gesamtheit aus fachlicher Sicht abzulehnen (Pkt.3.4. S.16).
Die Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich K-Biotope und Ökosysteme bietet keine ausreichende fachliche Grundlage, die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und Lebensräume zu beschreiben und zu bewerten.
1. Vollständigkeit der Unterlagen

1.1. Im Kapitel 2.2 Methodik wird auf Seite 10, hinsichtlich der Methode „Rasterkartierung zur Erstellung einer Vogelartenliste“, auf Rasterkarten „(Wie die Abbildungen in den Verbreitungskarten zeigen)“verwiesen. 

· Es liegen keine derartigen Verbreitungskarten vor. 

1.2. Ebenfalls wird hinsichtlich der Rasterkartierung angeführt, dass die Beobachtungstage unter der Beschreibung der einzelnen Abschnitte bzw. Flächen angegeben sind. 

· An den erwähnten Stellen sind keine derartigen Angaben zu finden.

1.3. Im Kapitel 2.2 Methodik wird die Durchführung von Revierkartierungen angegeben. 

· In den Unterlagen ist keine Ergebnisdarstellung und Bewertung von Revierkartierungen zu finden.

1.4. Im Kapitel 2.2 Methodik wird die Durchführung akustisch-optischer Artbestimmung von Heuschrecken an ausgewählten Probeflächen, die in der Beschreibung des Ist-Zustandes dargestellt sein sollen, angegeben.

· In den Unterlagen ist keine Darstellung der ausgewählten Probeflächen zu finden.

1.5. Im Anhang 5 weichen in der Tabelle „Beschreibung für die Abschnitte“ die angeführten Vogelarten der einzelnen Untersuchungsabschnitte teilweise von den angeführten Vogelarten in Kapitel 3 „Beschreibung des Ist-Zustandes“ ab. 

· Es fehlen Angaben oder Erläuterungen, welche die abweichenden Darstellungen erklären.

2. Angewandte Methoden

2.1. Abgrenzung Untersuchungsraum

Laut vorliegender UVE wurde als Untersuchungsraum ein Band von 200 m beidseitig der Leitungsachse definiert (Engeres Untersuchungsgebiet) sowie nicht näher definierte und nicht in den Ergebnissen dargestellte „weitere Bereiche“ bis 1 km von der „Joanneum-Trasse“ entfernte Gebiete (Erweitertes Untersuchungsgebiet).

· Der gewählte Untersuchungsraum ist keinesfalls geeignet den Erhaltungszustand jener Tierarten darzustellen und zu bewerten, die für die Umweltverträglichkeit des Vorhabens wesentlich sind (Vogelfauna). Die Umweltverträglichkeitserklärung bietet dafür keine ausreichende fachliche Grundlage.
Alleine um die direkt überspannten Brutreviere der besonders betroffenen Großvogelfauna darstellen und bewerten zu können, ist der dafür notwendige Untersuchungsraum mit mindestens 10 km beidseitig der Leitungstrasse zu definieren.

Der vom Projektbetreiber gewählte Untersuchungsraum ist im wesentlichen auf die unmittelbare Leitungstrasse beschränkt und lediglich geeignet, die Lebensräume ausreichend darzustellen, die durch das Vorhaben verändert werden (Leitungsschneisen, Maststandorte, Erweiterungsflächen der Umspannwerke) wobei unklar bleibt, wieweit neu zu errichtende Zufahrtswege und alle Baustellenbereiche einbezogen sind.

Der Projektbetreiber selbst hat richtig erkannt, dass der Vogelwelt „besonderes Augenmerk zu schenken ist“, da Zitat: „...Freileitungen verändern einen wesentlichen Teil des Aktionsraumes von Vögeln, den Luftraum, in einer Weise, die durch Störung, Trennwirkung und Gefährdung von Individuen (Vogelschlag, Stromschlag) nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut zeitigen können.“(S. 9, UVE).

Freileitungen zum Transport von Strom beanspruchen nicht nur Flächen sondern auch Raum. Seit es Freileitungen gibt, wird insbesondere auf die Gefahr und ihre Vermeidung des Vogelschlagrisikos aufmerksam gemacht. Besonders betroffen sind Großvögel wie Störche, Greifvögel und Eulen. Vielfach dargestellt und gut belegt ist diese Problematik am Beispiel des Weißstorches. In Deutschland wurden für 77% zu Tode gekommener Weißstörche als Todesursache der Drahtanflug festgestellt. Vor allem Jungstörche kommen zu Tode. (Riegel, M. und Winkel W., 1971; Über Todesursachen beim Weißstorch an Hand von Ringfundangaben. Die Vogelwarte 26,1: 128-135).

In Holland wurden in einer 5 Jahres Untersuchung 700 bis 4.000 tote Vögel als Drahtopfer pro Kilometer Leitung und Jahr festgestellt. (Heijnis, R., 1980; Vogeltod durch Drahtanflüge bei Hochspannungsleitungen. Ökol. Vögel , Bd.2 Sonderheft: 111-129). Die meisten Drahtopfer fielen in die Nachtstunden (33%) sowie Morgen- und Abenddämmerung (23% bzw. 29%).

Es sind Beispiele belegt, dass auch Kleinvögel höhere Verluste erleiden. An einem 4,7 km langen Abschnitt einer 110 kV-Leitung wurden Verluste von 95 Kleinvögeln pro km und Jahr erhoben (Brauneis, W. und Watzlaw, W. 2003; Das Verhalten von Vögeln im Bereich eines ausgewählten Trassenabschnittes einer 110 kV-Leitung; Ökol. Vögel 25: 69-115).

Bereiche von Freileitungen beeinträchtigen dann Brut- und Rastgebiete sowie Zugstrecken und damit den Erhaltungszustand der betroffenen Vogelarten, wenn sie den beanspruchten Luftraum queren oder tangieren. Dies bedeutet nicht, dass Brut-, Nahrungs- und Rastgebiete unmittelbar unter der Leitungstrasse liegen müssen, sondern diese können sich in weiterer Entfernung befinden. 

Für die Abschätzung der Auswirkung von Freileitungen ist deren Lage zu Zugkorridoren, Brutplätzen und anderen Faktoren, die für die Dispersion und damit Kontakthäufigkeit von Vögeln mit solchen Hindernissen verantwortlich sind, entscheidend.

Da die Großvogelfauna besonders von Freileitungen betroffen ist und der Eingriffsbereich in Verbreitungsschwerpunkten von z.B. Weißstorch, Schwarzstorch und Wespenbussard ist, ist für eine seriöse Beurteilung die fachliche Mindestanforderung gegeben, die Reviere der Großvogelfauna, die von der Freileitung tangiert werden können, zu erheben. Da die Reviergröße eines Vogels in enger Beziehung zu seiner Körpergröße steht, kann diese bei Kleinvögeln zwar nur wenige 100 m² ausmachen, erstreckt sich aber bei Großvögeln bis zu mehreren 100 km², wobei eine enge Beziehung zum Nahrungsangebot gegeben ist.

Die gewählte Abgrenzung des Untersuchungsraumes mit 200 m beidseitig der Leitungsachse ermöglicht es nicht, die Reviere der Großvogelfauna zu erfassen. 

Dies erklärt auch den schweren Mangel der UVE, dass bekannte Reviere von Weißstorch, Schwarzstorch und Uhu, die von der Freileitung gequert werden, in der Darstellung des Erhaltungszustandes der betroffenen Tierarten nicht aufscheinen.

2.2. Erhaltungszustand betroffener Tierarten

An verwendeten Unterlagen werden in der UVE „diverse, zerstreute faunistische Angaben“ und „sonstige Gebietsbeschreibungen mit Naturschutzrelevanz“ angeführt, darüber hinaus auf das Quellenverzeichnis verwiesen. Konkret genannt wird lediglich Sackl & Samwald 1997, Brutvogelatlas der Steiermark.

An „eigenen Erhebungen“ wurden durchgeführt:

Bezüglich der Vogelfauna 

- eine Horstkartierung ab Mitte März 2003

- eine Rasterkartierung (Raster 0,14 x 0,2 km) im Untersuchungsraum 200 m beidseitig der Leitungsachse, ausgenommen „größere Flächen offenen Intensiv-Ackerlandes“, Industriegebiete und Straßen, in der Zeit von März bis Juni 2003 (3 Begehungen pro Raster); 

- eine Revierkartierung „ausgewählter Vogelarten“ auf „ausgewählten Probeflächen“ in den Mur-Auen, in Wäldern am Tropbach, Dorneggbach und Dombach an genannten Tagen im März, April, Mai und Juni 2003 (3 Begehungen pro Fläche) sowie „übrige Erhebungen übers Jahr verteilt während etwa 100 Tage“;

- „Vogelzugbeobachtungen“ entlang der Mur zwischen den beiden geplanten Querungen der Leitung (KW Mellach bis Murberg) an jeweils 3 Tagen im September und Oktober 2003 und jeweils über eine Zeitdauer von 8 Stunden. Das Gebiet wurde „vom Bearbeiter“ als einzige Leitlinie im gesamten Eingriffsgebiet definiert, an der sich ein Vogelzug „konzentrieren“ könnte.

Bezüglich der Amphibien- und Reptilienfauna

- eine Kartierung potenzieller Laichgewässer von Amphibien;

- Kontrolle der Gewässer von März bis Mai auf Adulttiere sowie Laich, „etwa alle 2-3 Wochen“;

- „Reptilien, im besonderen Zauneidechsen, wurden das ganze Jahr über während der Feilanderhebungen kartiert“;

- Kartierung der Heuschreckenarten an ausgewählten Probeflächen von Juni bis September 2003;

· Das Methodikkapitel zur Beschreibung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Tierarten entspricht nicht den Anforderungen einer fachlich qualifizierten Darstellung. Es mangelt an Transparenz, Genauigkeit und Plausibilität. 
Ein schwerer fachlicher Mangel sind die fehlenden Angaben wie und von wem die Horstkartierung durchgeführt wurde.
Schwere fachliche Mängel betreffen die gewählte Methodik der „Vogelzugbeobachtungen“ und die Festlegung der Mur als Leitlinie auf der sich ein „Vogelzug konzentriert“. 
Ein schwerer Mangel ist das Fehlen einer qualifizierten Methode zur Darstellung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Großvogelfauna.
Ein schwerer fachlicher Mangel ist das Fehlen einer angemessenen Methode zur Darstellung der Tendenzen und Schwankungen der Bestände besonders betroffener Tierarten (insb. Großvögel).
Ein schwerer fachlicher Mangel ist das Fehlen einer angemessenen Methode zur Darstellung der Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten hinsichtlich der Vogelfauna, deren räumliche Verbindungen durch die geplante Freileitung tangiert oder gequert werden.
Ein schwerer Mangel ist die vage Nennung von diversen faunistischen Angaben, bekannte Publikationen zu den Horststandorten der betroffenen Weißstorchreviere wurden aber weder berücksichtigt noch Gebietskenner kontaktiert oder zu Horststandorten des Schwarzstorchs befragt.
Die gewählten Erhebungsmethoden für die Tiergruppen der Reptilien, Amphibien und Heuschrecken sind geeignet, deren Erhaltungszustand auf den beanspruchten Flächen für die Errichtung der Masten und der Zufahrtswege darzustellen und zu bewerten. 
Die gewählte Erhebungsmethode für die Tiergruppe der Vögel ist geeignet den Erhaltungszustand der Kleinvögel auf den durch die Schlägerungen und Rodungen beanspruchten Flächen darzustellen und zu bewerten. 
Als fachlicher Mangel ist die fehlende Erhebung von Alt- und Spechtbäumen in den durch die Schlägerungen und Rodungen beanspruchten Wäldern zu nennen.

Stützt sich die Darstellung und Bewertung des Erhaltungszustandes von Tierarten zusätzlich auf Literaturangaben, werden in einer fachlich qualifizierten Methodikbeschreibung diese genau zitiert und die Übertragbarkeit der Daten auf die gegenständliche Untersuchung diskutiert und gewertet. 

Der Großteil der durchgeführten Feldarbeiten zur Darstellung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Tierarten entfällt auf die Vogelkartierungen. 

Eine Mindestanforderung ist die Nennung von Datum, Ort und Dauer der Kartierungen und den Namen der kartierenden Person (soweit diese Angaben nicht bei den Ergebnissen angeführt werden).

Da die Feldarbeiten im Jahr 2003 durchgeführt wurden und umfangreiche Kartierungen für eine Strecke von 80 km Länge und 400 m Breite, zuzüglich „sensibler Bereiche bis zu etwa 1 km von der Leitungsachse weg“ angegeben sind (Horstkartierung ab März 2003, Aufnahmen zur Erstellung einer Artenliste von Februar bis Dezember 2003, Rasterkartierung März bis Juni 2003, Revierkartierung März bis Juni 2003, „übrige Erhebungen“ übers Jahr verteilt während etwa 100 Tage), und nur „der Bearbeiter“ angeführt wird, besteht umso dringender die Notwendigkeit der Angaben wann und wo von wem kartiert wurde.

Ebenso ist die Plausibilität hinsichtlich der Angabe zur Durchführung einer Horstkartierung zu hinterfragen. So ist angeführt (Seite 10):

„Eine Horstkartierung wurde in der Zeit vor der vollständigen Belaubung, ab Mitte März, entlang des Trassenbandes durchgeführt. Um ein Brutvorkommen des Schwarzstorchs zu schonen, nahm der Projektwerber eine Umtrassierung vor. Sonstige Horste sensibler Groß- bzw. Greifvogelarten wurden, wie die Folgeaufnahmen zur Brutzeit bestätigen, im bearbeiteten Trassenband nicht festgestellt.“

Die Form der Darstellung impliziert eine flächendeckende Horstkartierung auf dem „bearbeiteten Trassenband“. Dies ist aus Zeitgründen anzuzweifeln. Weiteren Zweifel bringt die Tatsache mit sich, dass es laut Auskunft der Gemeinde Empersdorf tatsächlich eine „Umplanung“ der Leitungstrasse gegeben hat, da im unmittelbaren Trassenbereich im Gemeindegebiet Oberrettenbach ein Schwarzstorchhorst von einem Mitarbeiter einer Naturschutzorganisation gemeldet wurde. Nach Auskunft der lokalen Bevölkerung wurde in Folge eine Besichtigung durch den Projektbetreiber durchgeführt und die Trasse so verlegt, dass die Entfernung zum Horststandort nun ca. 500 m betragen soll. Sollte diese „Umtrassierung“ jene sein, die in der UVE genannt ist, stellt diese einerseits keinesfalls eine Schonung des Brutvorkommens mangels entsprechender Distanz (Mindestabstand für eine „Schonung“ 10 km) dar, andererseits weist es darauf hin, dass keine Horstkartierung oder eine fachlich ungeeignete Kartierung durchgeführt wurde. 

· Die Tatsache, dass für die Gemeinde Oberrettenbach der Schwarzstorch in der Darstellung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Tierarten als „Gastvogel“ und „wahrscheinlicher Gastvogel“ angeführt wird (Seite 99), trotz der Tatsache, dass er dort Brutvogel ist und diese Tatsache dem Projektbetreiber bekannt ist (wie oben erwähnt), könnte eine fehlende fachliche Qualität und Seriosität der Umweltverträglichkeitserklärung bekunden.

Die gewählte Methode an einer Strecke der Mur jeweils an drei Tagen im September und Oktober über den Zeitraum von 8 Stunden zur Tagzeit die Flugbewegungen der Vögel zu beobachten, entspricht weder dem Stand der Wissenschaft einen Vogelzug zu erheben, noch ist er geeignet den Ist-Zustand im Eingriffsbereich darzustellen. Um die Erheblichkeit des Eingriffs des Vorhabens darzustellen, sind die Flugbewegungen zumindest der Großvögel in den Flusstälern der Lafnitz (Flussgebiet mit den höchsten Schutzkategorien), der Feistritz, der Safen, der Ilz, der Raab und der Mur sowie über den Waldgebieten mit geeigneten Methoden zu erheben, wobei die Flugbewegungen zur Nachtzeit, Morgen- und Abenddämmerung besonders zu berücksichtigen sind. Des weitern sind zumindest die Flugbewegungen der Großvögel zwischen Brutplatz und Nahrungsgründen, die von der Freileitung tangiert oder gequert werden darzustellen und zu bewerten, wie auch das Dispersionsverhalten der Jungvögel. Darzustellen und zu Bewerten sind ebenfalls die Rastvogelbewegungen der wassergebunden Vogelarten in den angeführten Flusstälern. 

2.3 Erhaltungszustand betroffener Lebensräume

Laut UVE wurden Lebensraumstrukturen im Trassenband 200 m beiderseits der Leitungsachse kartiert und auf den dauernd beanspruchten Flächen (Maststandorte und Erweiterung der Umspannwerke) die Pflanzenarten mit ihrem Deckungsanteil erhoben. Für den „erweiterten Betrachtungsraum“ wurden „vorhandene Artenlisten und floristische Aufnahmen aus dem Gebiet“ ausgewertet.

· Das Methodikkapitel zur Beschreibung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Lebensräume entspricht nicht den Anforderungen einer fachlich qualifizierten Darstellung und es mangelt an Transparenz (verwendete Literatur). 

Die Darstellung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Lebensräume stützt sich im wesentlichen auf strukturelle Merkmale der Lebensräume. Dies mag für die vergleichsweise kleinflächigen beanspruchten Flächen der Maststandorte und Erweiterungsflächen der Umspannwerke ausreichen, nicht jedoch für die Eingriffe in die Waldökosysteme. Auch die Auflichtungsflächen für die Leitungstrassen in den Waldflächen sind als ständig beanspruchte Flächen einzuordnen und als Verringerung des ursprünglichen Lebensraumes zu beurteilen. Eine Mindestanforderung ist die Nennung der entsprechenden Waldgesellschaft mit den Charakterarten, der Naturnähe der Baumartenmischung, der Entwicklungsstufen, des Todholzanteils und der Störungszeiger. Ergänzend zu den strukturellen Merkmalen ist der Grad der Fragmentierung anzugeben.

Stützt sich die Darstellung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Lebensräume zusätzlich auf Literaturangaben (Pflanzenarten), wird in einer fachlich qualifizierten Methodikbeschreibung diese genau zitiert und die Übertragbarkeit der Daten auf die gegenständliche Untersuchung diskutiert und gewertet.

Im gegenständlichen Methodikkapitel ist nicht angeführt, wie die Darstellung und Bewertung des Erhaltungszustandes der Lebensräume auf den geplanten Zufahrtswegen und Bauflächen durchgeführt wurde.

2.4 Erhaltungsziele betroffener Natura-2000 Gebiete

· Einen schweren fachlichen Mangel stellt die fehlende Methodik zur Darstellung der Erhaltungsziele betroffener Natura-2000 Gebiete (Demmerkogel-Südhänge, Feistritzklamm/Herberstein, Hartberger-Gmoos, Lafnitztal-Neudauer Teiche) dar.

Im Kapitel 5.1.2 „Geschützte Gebiete und Ausweisungsgründe“ der UVE werden vom Projektbetreiber zwei Natura 2000-Gebiete genannt (Hartberger Gmoos und Lafnitztal-Neudauer Teiche) und eine Darstellung und Bewertung dahingehend vorgenommen, dass in einer Tabelle zu jeder Tierart, die im Standarddatenbogen angegeben ist, bemerkt wurde, dass das Vorhaben keine Auswirkung hat. Begründet wird dies durchgehend damit, dass die Fläche unmittelbar unter der geplanten Leitung „unbedeutend“ oder „Acker“ oder „kein Feuchtgebiet“ ist. 

· Weder deckt der gewählte Betrachtungsraum alle Natura 2000-Gebiete ab, die vom Vorhaben betroffen sind, noch entspricht die Vorgehensweise und Methodik zur Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens auf die Erhaltungsziele den einfachsten fachlichen Anforderungen oder gar den Anforderungen in der Auslegung des Artikel 6 der Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) durch die europäische Kommission.

2.5. Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen (Vogelfauna, Lebensräume)

· Einen schweren fachlichen Mangel stellt die fehlende Nachvollziehbarkeit der Bewertung der Auswirkungen dar.
Einen schweren fachlichen Mangel stellt die Einschätzung der Erheblichkeit auf schutzbedürftige Vogelarten dar.

In der Methodikbeschreibung sind Wertestufen für die Erheblichkeit der Auswirkungen und die Resterheblichkeit in Abhängigkeit von Maßnahmen als Matrix dargestellt. In Kapitel 4 „Beschreibung der Auswirkungen“ sind in Fußnoten u.a. jene Kriterien genannt, die für die Wertung der Auswirkungen (Eingriffsintensität: keine bis sehr hoch) herangezogen wurden. Entscheidende Kriterien sind: überregionale Ressourcenlage, bestandesbiologische Kenngrößen, Rastplätze, Nahrungsräume oder Ruheräume, Populationen und Bestandsgrößen durchziehender oder rastender Arten.

· Da diese Kriterien im Rahmen der UVE nicht erhoben wurden, ist eine Bewertung nach diesen Kriterien auch nicht möglich.

Unschlüssig ist die Definition der höchsten Eingriffsintensität: „Gefährdung einer sensiblen Vogelart in ihrem Status als Durchzügler, Nahrungsgast oder Überwinterer im Betrachtungsraum.“ Die höchste Wertstufe der Eingriffsintensität ist bei einer Verkleinerung des Lebensraums und/oder dem gegebenen Risiko des Drahtanfluges für schutzbedürftige Vogelarten (Rote Liste, Anhang I der Vogelschutzrichtlinie) anzunehmen.

Im Anhang 5 „Ergänzungen: Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Auswirkungen“ sind als einzige Stelle Flächenangaben zu finden, die als „beanspruchter Wald bzw. Lebensraum für sensible Arten“ bezeichnet werden. Als Lebensräume angeführt sind: „naturnaher Wald“ und „Wiese“.

Weder ist die Nachvollziehbarkeit für die Definition „naturnaher Wald“ und „Wiese“, basierend auf der durchgeführten Kartierung der Lebensraumstrukturen, noch die Nachvollziehbarkeit wie die Flächenwerte ermittelt wurden, gegeben.

Eine nachvollziehbare Einschätzung der Erheblichkeit des Vorhabens auf die Vogelart Schwarzstorch ist auf Seite 212 zu finden: „... zwar sind Reviere des Schwarzstorchs in der Steiermark sehr groß, so dass der Aktionsraum des lokalen Brutpaares jedenfalls über den Standort der Leitung weit hinaus reicht, durch die Entfernung von etwa 1,8 km vom Horst ist jedoch unmittelbare Gefährdung von Vögeln, die den Horst anfliegen oder zur Nahrungssuche abfliegen, nicht zu erwarten.“ 

Diese Einschätzung widerspricht den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Im Übrigen wird auf Pkt. 2.1. der Stellungnahme verwiesen.

2.6. Darstellung der Schadensbegrenzungen und der ausgleichenden Maßnahmen

· Einen schweren fachlichen Mangel stellt die fehlende Nachvollziehbarkeit der Bewertung der Wirksamkeit von „Maßnahmen“ dar.
Einen schweren fachlichen Mangel stellt die fehlende Methodik für die Entscheidungsfindung zur Schadensbegrenzung und für die ausgleichenden Maßnahmen dar.
Einen schweren fachlichen Mangel stellt die fehlende Plausibilität der Maßnahmen und die fehlende Konkretisierung nach Art, Ort und Durchführbarkeit dar.

In Kapitel 4 „Beschreibung der Auswirkungen“ sind in Fußnoten u.a. jene Kriterien genannt, die für die Wertung der Wirksamkeit der Maßnahmen (keine bis sehr hoch) herangezogen wurden und es werden in Schlagworten folgende Maßnahmen genannt, welche die Auswirkungen auf die Vogelfauna mindern sollten:

„Markierung der Leitung“

„naturnahe Gestaltung der Schneisenränder“

„Zulassen der Sukzession auf Schneisen“

„Überspannung“.

Auf Seite 259 werden Maßnahmen zur Eingriffsminderung hinsichtlich der „Lebensräume“ angeführt:

„naturnahe Gestaltung von Schneisenrändern im Wald“

„zulassen der Sukzession auf bestimmten Trassenabschnitten im Wald“

„stellenweise auch Maststandortgestaltung“.

Auf Seite 272 werden Maßnahmen zur Eingriffsminderung hinsichtlich der Reptilien und Amphibien angeführt:

„Amphibienleiteinrichtungen einschließlich Betreuung“

„Minderung der Staubbelastung während des Baus am Standort durch Befeuchtung und Befestigung von Wegen“

„sonstige Maßnahmen (z.B. gezielte Schutzmaßnahmen beim Bau, wie Abplankungen)

Auf Seite 275 werden Maßnahmen zur Eingriffsminderung hinsichtlich der Wirbellosen angeführt:

„Beschränkung des in Anspruch genommenen Grundes auf ein Mindestmaß“

„die physische Abgrenzung angrenzender Biotope (Abplankung)“

„sorgfältiger Bodenabtrag und getrennte Lagerung vom Aushub“

Im Kapitel 7 „Zusammenfassung“ werden an „Geplante Maßnahmen“ angeführt:

„Maßnahmen im Bereich der Trassengestaltung und –pflege“

„Förderung von naturnahen Waldmantel- und –saumgesellschaften an den Schneisenrändern“

„Zulassung von Sukzession auf der Trasse selbst“

„Gestaltung von Maststandorten im Freiland als Hochstaudenbiotope“

„Markierung der Leitung in sensiblen Abschnitten“.

Im Anhang 5 „Ergänzungen: Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Auswirkungen“ werden zusätzlich angeführt:

„Wiesenrückführung, Brachen und gezielte Naturschutzflächen“

„Waldmanagement zur Förderung von Altholzzellen“

„Erfolgskontrollen“

„Waldmanagement zur Sicherung der Brutkolonie Graureiher (ev. Vertrag)“

„wenn notwendig Sicherung der Hecke (etwa Vertrag)“

„Förderung von (teils vorhandenen!) Streuobstgärten (Vertrag?)“

„Unterstützung bei Lebensraum-Förderung im NSG“

„Initiierung von Feldgehölz“

Als einzig konkret geplante Maßnahme wird die Überspannung von Waldflächen mit der Freileitung angeboten. Im Widerspruch wird diese Maßnahme (richtiger Weise) auch als nachteiliger Eingriff geführt (Seite 153).

· Die Überspannung von Waldflächen ist keine Maßnahme zur Schadensbegrenzung sondern es ist aus fachlicher Sicht eine nachteilige Auswirkung auf die Vogelfauna (Hindernis im Luftraum, Vogelschlagrisiko) anzunehmen. Der Luftraum über geschlossenen Waldgebieten ist für die Vogelfauna von besonderer Bedeutung und die Erheblichkeit kann generell als zumindest „hoch“, bei Vorkommen schutzbedürftiger und/oder anspruchsvoller Vogelarten als „sehr hoch“ angenommen werden.

Was unter „Maststandortgestaltung“ zu verstehen ist, bleibt unklar. Einen Hinweis liefert die Formulierung „als Hochstaudenbiotop“. Aus fachlicher Sicht bedeutet dies, dass die Fläche unter dem Maststandort in mehrjährigen Abständen von Gehölzbewuchs freigehalten wird. Hochstaudenfluren von derart geringer Fläche sind von untergeordneter Bedeutung. 

„Abplankung“ zum Schutz der Reptilien- und Wirbellosenfauna ist keine fachlich geeignete Maßnahme, da beide Tiergruppen derartige Hindernisse überwinden können.

„Sorgfältiger Bodenabtrag und getrennte Lagerung vom Aushub“ ist keine fachlich geeignete Maßnahme, die zur Schadensbegrenzung der Eingriffsauswirkung auf die Wirbellosenfauna insb. die Heuschreckenfauna beiträgt.

Für die Maßnahme „Markierung der Leitung“ bzw. „Markierung der Leitung in sensiblen Bereichen“ werden keine konkreten Angaben hinsichtlich der technischen Ausführung und den Bereichen der Maßnahmen gemacht. Die Maßnahme ist auf Plausibilität zu prüfen, da in der Literatur Angaben zu finden sind, dass Leiterseile von Hochspannungsleitungen nicht markiert werden können (Fiedler G., 1993, Verluste an Freileitungen durch Stromschlag und Anflug; Schriftenreihe für Umwelt und Naturschutz im Kreis Minden-Lübbecke Nr.2, Seite 45).

· Einen schweren Mangel stellt die Plausibilität zu den flächenhaften Maßnahmen auf den Leitungsschneisen und angrenzenden Grundstücken dar.
Die angeführten Maßnahmen hinsichtlich der Waldsäume und des Sukzessionsgeschehens auf den Leitungsschneisen sind nicht als Maßnahmen zu werten sondern sind Entwicklungen die von Natur aus ablaufen und in der Bewertung der Eingriffserheblichkeit ohne schadensbegrenzende Maßnahmen bereits zu berücksichtigen sind.

Die Plausibilität aller übrigen angeführten Maßnahmen (Waldmanagement, Gestaltung von Schneisenrändern, Streuobstgärten, Wiesenrückführung) ist in Zweifel zu ziehen. Es ist anzunehmen, dass diese flächenhaften Maßnahmen nur auf Grundstücken Dritter durchgeführt werden können, da üblicherweise Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Leitungen errichten, kein Eigentum an Grund und Boden erwerben, sondern nur das Recht auf die grundbücherliche Eintragung von Servitutsrechten sichern. Auch die gewählten Formulierungen „etwa Vertrag“, „ev. Vertrag“ „Vertrag?“ lassen diesen Schluss zu. So bedarf es auch der rechtlichen Klärung, ob die bescheiderstellende Behörde die rechtliche Möglichkeit hat, die angeführten Maßnahmen als Auflage im Bescheid vorzuschreiben, wenn diese Fremdgrundstücke betreffen. Laut UVE werden alle naturschutzfachlichen Maßnahmen erst vor Baubeginn der bewilligenden Behörde bekannt gegeben (Anhang 5, Seite 4). Da für die Möglichkeit, die angeführten Maßnahmen umsetzen zu können, erst Einigkeit mit den Grundeigentümern erreicht werden muss, um verbücherungsfähige Dienstbarkeitsverträge abschließen zu können, kann die Umsetzbarkeit der Maßnahmen keinesfalls angenommen werden. 

Fachlich sind die angeführten flächenhaften Maßnahmen unterschiedlich zu bewerten. 

Keine Klarheit besteht hinsichtlich der „Gestaltung von Schneisenränder“, „Förderung von naturnahen Waldmantel- und –saumgesellschaften“ und „Zulassen der Sukzession auf Schneisen“.

Auf Wald durchschneidenden Leitungstrassen muss verpflichtend der Gehölzbewuchs regelmäßig reduziert werden, um unter der Leitung und zum angrenzenden Waldrand hin einen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Darüber hinaus kann die beanspruchte Fläche zwischen den Abholzungsterminen der Sukzession überlassen bleiben. Das Trassenband bekommt dadurch die Funktion eines Waldsaumes, der durch den regelmäßigen verpflichtenden Unterhalt der Trasse erhalten wird. Dadurch ist eine Waldmantel- und –saumgesellschaft wie auch eine Form der Sukzession auf den Schneisen ohne zusätzliche Maßnahmen gegeben.

Verabsäumt wurde, Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vorzuschlagen, die Vorkehrung hinsichtlich der nachteiligen Auswirkungen treffen, die durch die Folgenutzungen gegeben sein können, auf welche auch der Projektbetreiber hinweist: „Als alternative Trassennutzungen werden solche diskutiert, die im wesentlichen mit der Entfernung des Baumbestandes im Trassenbereich im Interesse anderer Nutzungen verbunden sind. Einerseits können diese mit den forstgesetzlich definierten Waldnutzungen und – wirkungen im Zusammenhang stehen, womit keine Rodungsbewilligung erforderlich wird (Forststraße, Holzlagerplätze), andererseits bietet sich im Trassenbereich auch die Anlage von Infrastruktur für andere Nutzungen, wie Tourismus (Schipisten, Restaurationsbetriebe, Parkplätze) an. Auch Sondernutzungen, wie etwa Bauschuttdeponien, werden in Betracht gezogen. ... Die Situation auf den Mustertrassen weist dabei besonders darauf hin, dass bereits jetzt solche Potenziale von engagierten Eigentümern erkannt werden, was anderen als Inspiration dienen kann.“ (Neue Lösungsansätze zur Gestaltung und Nutzung von Freileitungstrassen nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten, Zwischenbericht 1998: Seite 94 bis 95, Herausgeber Verbundgesellschaft).

Unklar bleib was unter „Waldmanagement zur Sicherung der Brutkolonie Graureiher“ und „Förderung von bereits bestehenden Streuobstgärten“ zu verstehen ist.

Bemerkenswert ist die Absicht des Projektwerbers, Maßnahmen (Wiesenrückführung) zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf Tierarten und Lebensräume durch das Vorhaben, aus Bundes- und EU-Mitteln (EAGFL) zu finanzieren (Anhang 5, Seite 4). Beansprucht werden soll das Österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL). Diese Fördergelder (Leistungsabgeltung) können nur von Bewirtschaftern landwirtschaftlicher Betriebe beantragt werden.

2.7. Beschreibung und Bewertung der Resterheblichkeiten

siehe 2.6.

3. Plausibilität der Ergebnisse

3.1. Vogelfauna

· Das Gebiet, für das nachteilige Auswirkungen auf die Vogelfauna angenommen werden, wurde nicht ausreichend abgegrenzt. Die dargestellte Vogelfauna umfasst nur ein Teilgebiet. 
Der Status, der den Vogelarten zugeordnet wurde ist nicht nachvollziehbar und widersprüchlich.
Die Artenliste der Vogelfauna ist nicht nachvollziehbar.
Aus der Darstellung des Erhaltungszustandes der Vogelfauna ist nicht die Tatsache zu erkennen, dass das vom Vorhaben betroffene Gebiet u.a. ein Verbreitungsschwerpunkt für den Weiß- und Schwarzstorch sowie den Wespenbussard ist.


Laut Methodik wurde der Trassenbereich an Hand einer Rasterkartierung zur Brutzeit kartiert. Als Status wurde den Vogelarten außer dem Status Brutvogel (BV) auch Nahrungsgast (NG), Durchzügler (DZ) oder Gastvogel (G) mit den teilweise angeführten Erweiterungen „wahrscheinlich“ (w) oder „möglich“ (m) zugeordnet. 

Die Statuszuordnung entspricht nicht dem internationalen Standard der Vogelkartierungen, da Arten die zur Brutzeit in für Brut geeigneten Habitaten festgestellt werden als mögliche Brutvögel eingestuft werden. In der vorliegenden Bewertung des Erhaltungszustandes wurden Vogelarten, die zur Brutzeit in für Brut geeigneten Habitaten kartiert wurden, jedoch ohne Angabe von Gründen großteils (insbesondere schutzbedürftige Vogelarten) als Durchzügler oder Nahrungsgäste bewertet.

Die verschiedenen Kartierungen waren Basis der in der UVE angeführten Vogelarten, die in Kapitel 3 „Beschreibung des Ist-Zustandes“ dargestellt und einzelnen Abschnitten zugeordnet wurden. Im Anhang 5 „Ergänzungen: Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Auswirkungen“ werden in der Tabelle „Beschreibung für die Abschnitte“ nochmals die „sensibelsten Arten“ für die einzelnen Abschnitte genannt, welche für die Bewertung der Resterheblichkeit ausschlaggebend sind. Die Angaben weichen wesentlich von der Ergebnisdarstellung in Kapitel 3 ab. Auf Basis welcher Informationen oder Erkenntnisse die Abänderungen vorgenommen wurden, wird nicht erläutert. Dies betrifft die Arten Schnatterente und Knäkente (Abschnitt 2), Wiedehopf (Abschnitte 4, 23 und 24), Schwarzkehlchen (Abschnitt 7), Wespenbussard (Abschnitte 12, 19, 21 und 23), Rohrweihe (Abschnitt 21), Schwarzspecht (Abschnitt 22 und 28), Schwarzstorch (Abschnitt 27), Wachtelkönig (Abschnitt 27), Zwergrohrdommel (Abschnitt 27) und Rohrweihe (Abschnitt 30). Es fällt auf, dass dies ausschließlich Arten der Rote Liste oder des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie betrifft.

3.2. Reptilien, Amphibien und Heuschrecken

· Eine nachvollziehbare räumliche Zuordnung der dargestellten Arten und der dort geplanten Eingriffe wurden nicht gemacht.

3.3. Erhaltungsziele betroffener Natura 2000-Gebiete

· Von den durch das Vorhaben betroffenen Natura 2000-Gebieten Demmerkogel-Südhänge, Feistritzklamm/Herberstein, Hartberger Gmoos und Lafnitztal-Neudauer Teiche werden nur zwei in der UVE erwähnt ohne die Erhaltungsziele darzulegen und die Auswirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele zu prüfen.

Zwar quert die geplante Freileitung nur das Natura 2000-Gebiet Lafnitztal-Neudauer Teiche direkt, jedoch ist das Vorhaben durch die Fernwirkung der Freileitung als Kollisionsrisiko für schutzbedürftige Vogelarten geeignet, den Erhaltungszustand von Vogelarten des Anhang I in den naheliegenden Natura 2000-Gebieten Demmerkogel-Südhänge, Feistritzklamm/Herberstein und Hartberger Gmoos erheblich zu verschlechtern.

Eine Darstellung der Erhaltungsziele möglicherweise betroffener Vogelarten ist zwingend erforderlich.

Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet Lafnitztal-Neudauer Teiche werden vom Projektbetreiber nicht erwartet, da er die Meinung vertritt, dass der Bereich, der von der Leitung direkt überspannt wird, ein regulierter Flussabschnitt ist. 

Diese Auffassung ist fachlich falsch, da die Freileitung für Vogelarten hinsichtlich ihrer Raum- und Zugbewegungen entlang des Flusstales ein Hindernis darstellt, welches das Risiko des Drahtanflugs für Vogelarten des gesamten Natura 2000-Gebietes Lafnitztal-Neudauer Teiche betrifft. Hervorzuheben sind hier jene Vogelarten, die ein Erhaltungsziel sind (Wachtelkönig, Silberreiher, Schwarzstorch, Weißstorch, Fischadler und Eisvogel). Auch ist das Lafnitztal Überwinterungsgebiet für die Kornweihe und den Raubwürger.

Die Überspannung des Natura 2000-Gebietes Lafnitztal-Neudauer Teiche gefährdet auch die Erhaltungsmaßnahmen, die zur Verbesserung des Erhaltungszustandes der Tierarten geplant sind, wie den Ankauf/Pacht von Flächen zur Revitalisierung stärker begradigter Flussstrecken.

3.4. Bewertung der Erheblichkeit der Eingriffe und der Resterheblichkeit

· Die Grundlagendaten für die Bewertung des Ist-Zustandes der Vogelfauna sind nicht nachvollziehbar und in der Bewertung der Resterheblichkeit wurden Maßnahmen berücksichtigt, die keine Maßnahmen sind sowie Maßnahmen deren Durchführbarkeit nicht sicher gestellt ist.
Eine Bewertung der Auswirkungen auf die Lebensräume fehlt.
Eine Eingriffsbilanzierung, die sämtliche Eingriffe in ihren Auswirkungen zusammenfasst, wurde nicht vorgenommen.
Die Bewertung ist in ihrer Gesamtheit aus fachlicher Sicht abzulehnen.

Dr. Josef Eisner

Steyr, 22.04.2004
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